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Zitat von Humblebee

Das hängt auch mit dem Termin für den Start des Ref. hier in Niedersachsen
zusammen.

... was für BK gilt.

Die GHR-Schulen mussten vor Jahren umstellen.

Sie beginnen nun das Ref je Halbjahr, auch gleich mit eigenständigem Unterricht. Das
verbessert vor allem die Statistik der Unterrichtsversorgung. Ende des Refs ist Ende Januar oder
mit den Sommerferien, die Prüfungen liegen aber im Nov-Dez oder im Mai-Juni, etwa zeitgleich
zur 1. Besetungsrunde.

Wenn man fertig ist oder noch davor, geht man direkt weiter in die Vollzeit, Vertretung oder
gleich auf eine Stelle.

Dafür gibt es 2 Haupttermine. Wer seine Prüfung noch nicht abgelegt hat (Prüfungstag), reicht
das Zeugnis nach, kann sich aber schon bewerben.

Im Anschluss gibt es weitere Besetzungsrunden, offene Stellen werden auch mitten im Jahr
besetzt.

Die Stellen bleiben vorerst schulscharf, aber das Land scheint nach vielen Jahren nun mehr
Stellen in die Peripherie zu geben, um an den Schulen, die seit vielen Jahren immer leer
ausgehen, Stellen besetzen zu können.
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